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Presseerkl�rung

Bund der Richter und Staatsanw�lte hat den ersten Amtsrichtertag in 
Nordrhein-Westfalen veranstaltet

Am 07.05.2009 haben sich in der Stadthalle in M�lheim an der Ruhr von 10:00 Uhr bis 
16:00 Uhr zahlreiche Amtsrichterinnen und Amtsrichter aus ganz Nordrhein-Westfalen un-
ter dem Motto „Amtsrichter heute – in der Mitte der Gesellschaft“ versammelt. 

In drei Workshops haben sie Thesen erarbeitet, die sich mit dem amtsrichterlichen Selbst-
verst�ndnis besch�ftigen.  

Die Teilnehmer des Amtsrichtertages haben mit gro�er Mehrheit die Ergebnisse der 
Workshops als Resolution verabschiedet. Die Resolution hat folgenden Wortlaut:

Resolution Amtsrichtertag 2009 
veranstaltet vom Bund der Richter und Staatsanw�lte in NRW e.V. (DRB)

Workshop 1 - Amtsrichterliche Arbeitsgestaltung und Arbeitsbelastung

Gerechtigkeit kostet Geld

- Die Amtsgerichte sind als Teil der Dritten Gewalt eine wichtige S�ule der Gesellschaft.

- Amtsrichter haben den Anspruch, qualitativ hochwertige Arbeit zu erbringen.

- Die Bedeutung der Amtsgerichte und die Wertigkeit der Arbeit wird in der Politik nicht 
ausreichend wahrgenommen. 

Bund der Richter und Staatsanw�lte
in Nordrhein-Westfalen e.V.

Hamm, 7. Mai 2009
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- Der gewachsene und st�ndig weiter wachsende Erledigungsdruck gef�hrdet Ansehen 
und Qualit�t der amtsrichterlichen Arbeit.

- Die sachgerechte Erledigung von Verfahren erfordert eine angemessene Personal-
und Sachausstattung. Dies ist gegenw�rtig auch im Verh�ltnis zu den anderen Instan-
zen und Gerichtsbarkeiten nicht der Fall.

- Die amtsrichterliche T�tigkeit ist auf ihren Kernbereich zur�ckzuf�hren.

- IT-Technik muss effizient sein und darf nicht zu Mehrbelastung f�hren. 

- Bei Aufgabenzuweisungen an das Amtsgericht ist eine angemessene Bewertung der 
Arbeit vorzunehmen. Bei Verlagerungen darf die Bewertung nicht geringer sein als 
beim zuvor zust�ndigen Gericht.

Workshop 2 - Der Amtsrichter in der Gesellschaft

An den Amtsgerichten werden die meisten und zahlreiche f�r den B�rger existenziell wich-

tige rechtliche Angelegenheiten erledigt. Deshalb muss das Ansehen der Amtsrichter ge-

st�rkt und die Bedeutung ihrer Arbeit in der �ffentlichkeit deutlicher gemacht werden.

1. Um die Aufgaben in der erforderlichen Qualit�t zeitnah erf�llen zu k�nnen ist eine an-

gemessene Personalausstattung im richterlichen und nichtrichterlichen Bereich erfor-

derlich. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, den Personalbedarf an den Amtsgerichten ent-

sprechend der von ihr veranlassten Personalbedarfsberechnung –Pebb�y – 1 : 1 bereit 

zu stellen, wie es in verschiedenen Bundesl�ndern bereits praktiziert wird und dabei 

auch den zuk�nftigen Personalbedarf, der durch weitere gesetzliche Ma�nahmen wie 

Einf�hrung des Gro�en Familiengerichts entsteht, angemessen zu ber�cksichtigen.

2. Dazu geh�rt auch eine amtsangemessene Besoldung der Amtsrichter und eine Aus-

stattung der Amtsgerichte, die einer vergleichbaren Institution in der Wirtschaft ent-

spricht, um auch f�r die Zukunft qualifizierten Nachwuchs zu gewinnen.
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3. Amtsrichter und Direktoren von Amtsgerichten m�ssen einer Darstellung ihrer Arbeit in 

der �ffentlichkeit aufgeschlossen gegen�ber stehen; dazu geh�ren aktive Pressearbeit 

und �ffentliche Veranstaltungen wie Tage der Offenen T�r u.�. Auch daf�r m�ssen die 

erforderlichen finanziellen Mittel bereit gestellt werden.

Workshop 3 - Der Amtsrichter im Gericht: Einzelkämpfer oder Teamplayer?

Verh�ltnis zwischen Richtern und ihren Gesch�ftsstellen

Wir als Amtsrichter sind aufgefordert, unsere individuellen Arbeitsabl�ufe mit der 

GS/Serviceeinheit dauerhaft abzustimmen. Das setzt gegenseitiges Verstehen ebenso 

voraus, wie eine Kontinuit�t auf den Arbeitspl�tzen. Dieser Prozess kann durch strukturier-

te Kommunikationsformen beg�nstigt werden, aber auch unabh�ngig von Vorgaben sei-

tens der Verwaltung durch pers�nliche Initiative erfolgen.

Verh�ltnis der Richter untereinander

Amtsrichter sind aufgefordert, unter Wahrung ihrer richterlichen Unabh�ngigkeit Erfahrun-

gen auszutauschen und im Interesse einer einheitlichen Rechtsprechung im Amtsge-

richtsbezirk gemeinsame rechtliche Positionen zu erarbeiten. Auf informeller Ebene k�n-

nen Rechtsstandpunkte ausgetauscht und gegebenenfalls abgestimmt werden, ohne die 

eigene Unabh�ngigkeit in Frage zu stellen („Flursenat“). Dies kann gegebenenfalls auch 

durch regelm��ige Dienstbesprechungen oder Abteilungsstrukturen institutionalisiert wer-

den. Soweit dabei die Ergebnisse in Protokollen festgehalten werden, k�nnen diese zur 

Einarbeitung neuer oder Information nicht beteiligter Kollegen verwendet werden.

Amtsrichter sind aufgerufen, den Richterrat als Plattform st�rker zu nutzen, ihn zu unters-

t�tzen und sich dort zu engagieren. Er kann auch als Moderator f�r Binnenkommunikation 

und F�rderung des „Teamgeistes“ genutzt werden. 
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Verh�ltnis zwischen Planrichtern und Proberichtern

Betreuungsbedarf besteht gerade auch im Hinblick auf die enorme Arbeitsbelastung.

Bedarf an einer Institutionalisierung des Hilfsangebotes – insbesondere von Seiten der 

Verwaltung – besteht jedoch angesichts der gelebten Arbeitswirklichkeit nicht.

Amtsrichter sind aufgerufen, auch weiterhin den j�ngeren Kollegen Hilfsangebote zu ma-

chen, um ihnen den Start am Amtsgericht zu erleichtern und sie pers�nlich und fachlich zu 

integrieren.

Informelle Hilfsangebote k�nnen und sollten auch �ber den �rtlichen Richterrat erfolgen 

oder vermittelt werden.

Zur F�rderung der Kommunikation und zur Bewusstmachung der bestehenden Hilfsange-

bote ist eine begleitete Vorstellungsrunde sinnvoll (gegebenenfalls bei gr��eren Gerichten 

auch Rund-Email mit Foto; Laufzettel mit Begleitung).

Bei weiteren R�ckfragen wenden Sie sich bitte an: Reiner Lindemann: 0171/6458244

Der Bund der Richter und Staatsanwälte in Nordrhein-Westfalen ist mit über 3100 Mitgliedern bei 
ca. 5.400 Richtern und Staatsanwälten im Land Nordrhein-Westfalen deren größter Berufsver-
band.


